
Ausländerbewilligungen

Inhaberinnen und Inhaber der Ausländerausweiskategorien B, C und L sind verpflichtet rechtzeitig jeweils
mindestens zwei Wochen vor Ablauf ihrer Bewilligung, die Verlängerung bei der Einwohnerkontrolle, zu
beantragen.

Bewilligung "B" oder "C" EU/EFTA
Bewilligung "L" EU/EFTA
Bewilligung "B" oder "C" Drittstaatsangehörige
Bewilligung "L" Drittstaatsangehörige

Links
Migrationsamt des Kantons Zürich
Staatssekretariat für Migration SEM

Zuständige Abteilung
Einwohnerkontrolle

https://www.daenikon.ch/verwaltung/dienstleistungen.html/294/egov_service/474
https://www.daenikon.ch/verwaltung/dienstleistungen.html/294/egov_service/476
https://www.daenikon.ch/verwaltung/dienstleistungen.html/294/egov_service/475
https://www.daenikon.ch/verwaltung/dienstleistungen.html/294/egov_service/477
http://www.ma.zh.ch/
http://www.sem.admin.ch/
https://www.daenikon.ch/verwaltung/abteilungen-aemter/einwohnerkontrolle.html/150/unit/7

